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Erste Lesung des Gemeindegesetzes i m  Landtag 
Verabschiedung von zwei Gesetzesvorlagen in der Vormittagssitzung von gestern 
In seiner öffentlichen Sitzung von 
gestern Dienstagvormittag, die 
pünktlich um 9 Uhr begann, ver
abschiedete der Landtag das Gesetz 
über das Strafregister und die Til
gung gesetzlicher Verurteilungen, 
sowie das Gesetz über die staatli
chen Fortbildungsbeihilfen, welches 
eine Erhöhung der Stipendiensätze 
bringt. Bis zur Mittagspause um ca. 
11.30 Uhr konnte ausserdem das 
neue Gemeindegesetz in erster Le
sung teilweise durchberaten wer
den. 

Lebhafte Debatte beim 
Gemeindegesetz 
Angesichts der Tatsache, dass die 
Vorlage für das neue Gemeindege* 
setz in erster Lesung noch vom 
alten Parlament durchberaten 
wurde und in der Zwischenzeit we
sentliche Aenderungen erfahren 
hatte, schlug Landtagspräsident Dr. 
Gerard Batliner dem Plenum vor, 
das Gesetz noch einmal einer ersten 
Lesung zu unterziehen. Die Abge
ordneten folgten diesem Vorschlag 
des Präsidenten. Die eigentliche 
Debatte wurde sodann von 

KpmnMssionspräsident 
Josef Fromtnfeit tFBP)r 

eingeleitet, deT"u, ä.''folgendes wört
lich ausführte: 
«Wie im vorliegenden Bericht fest
gehalten ist, hat die Kommission 
zur Beratung des Gemeindegesetzes 
die Frage der Einführung des Pro
porzes bei Gemeindewahlen zum 
Kernpunkt ihrer Beratungen ge
macht. 

Es gibt kein vollkommenes Gesetz 
Bestimmend für den Entschluss der 
Kommission, diesen Wahlmodus für 
die Wahl des Gemeinderates zu be
fürworten, war der  klare Volksent
scheid bei der Abstimmung über 
das Wahlsystem auf Landesebene. 
Es ist mir klar, dass jeder Wahlmo
dus seine Vor- und Nachteile hat 
und dass ein absolut vollkommenes 
Gesetz eine Utopie ist. Daraus folgt, 
dass auch über diesen Gesetzes
entwurf die Meinungen verschie
den sein dürften. In einer Demokra
tie soll j a  durch die Konfrontation 

Der «Fall Küng» 
20 000 Unterschriften für 
rechtsstaatlichen Prozess 
(sda) Die «Aktion für Menschenrech
t e  in der Kirche» hat  der in Einsie
deln tagenden Schweizerischen Bi
schofskonferenz einen Brief mit 
mehr als 20 000 Unterschriften über
reicht. Die Aktion bittet die Bischö
fe, bei der Glaubenskongregation in 
Rom zu intervenieren, damit im 
Lehrverfahren gegen den Schweizer 
Theologen Hans Küng diesem alle 
Rechte einer rechtsstaatlichen Pro
zessordnung zugestanden werden. 
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der verschiedenen Meinungen und 
Argumente die bestmögliche Lö
sung gesucht werden. 

Gerechtigkeit an erster Stelle 
Meine ganz persönliche Ansicht ist, 
dass in jedem Gesetz die Gerechtig
keit für alle Betroffenen an erster 
Stelle stehen muss. Da ich im Pro-
porzsystein einen Fortschritt, was  
die demokratische Gerechtigkeit 
betrifft, sehe, ist es für mich die 
konsequente Folgerung, dieses zu  
befürworten. 

Bürger- und Gemeindevermögen 
Im übrigen habe ich dem Kommis
sionsbericht nichts beizufügen, da 
alle wesentlichen Aenderungen und 
Ergänzungen darin erwähnt sind. 
Ich möchte lediglich darauf hinwei
sen, dass der Fragenkomplex des 
Bürger- und Gemeindevermögens 
bzw. -nutzens nicht vergessen 
wurde, sondern dass auf eine Neu
regelung vorläufig verzichtet wur
de, weil die Probleme zu  vielschich
tig sind, als dass in nützlicher Frist 
eine befriedigende Lösung gefun
den werden hätte können. Es 
könnte dies eine Arbeit einer juri
stischen Fakultät darstellen. 

Ich* möchte es nicht unterlassen, 
allen Kommissionsmitgliedern mei
nen herzlichsten Dank für ihre ge
wissenhafte und rege Mitarbeit, 
durch die sie mir als Neuling in die
sem Gremium die Arbeit sehr er
leichtert haben, auszusprechen.» 

In der anschliessenden, ersten Le
sung ergriffen fast alle Abgeordne
ten zu dieser oder jener  Frage das 
Wort. Im Mittelpunkt stand die 
Frage des Wahlsystems für die Ge
meinderäte und den Vorsteher. 
Während sich Abgeordnete aus bei
den Fraktionen mehrheitlich für das 
Proporzsystem einsetzten, gab es 
auch kritische .Stimmen dagegen, so 
namentlich vom Schaaner Abgeord
neten Noldi Frommelt. Anlass zu 
verschiedenen Voten gab auch, der 
Vaduzer FBP-Abgeordnete und Bür
germeister Hilmar Ospelt im Zu
sammenhang mit der Neufestset
zung der Zahl der Gemeinderäte. 

Für die parlamentarische Kom
mission sprachen Josef Frommelt 
und auch Cyrill Büchel. Beide Par
lamentarier zeigten sich mit der 
Materie sehr vertraut. Kommis
sionspräsident Josef Frommelt fiel 
ausserdem als sehr beweglicher 
und toleranter Diskussionspartner 

auf, wenn immer er zur Sache das  
Wort  ergriff. 

Wir  werden über die Debatte 
zum neuen Gemeindegesetz in 
unserer Donnerstagausgabe aus
führlich berichten. 

Folgende Abgeordnete nahmen 
an  der  Vormittagssitzung teil: Prä
sident' Dr. Gerard Batliner, Xaver 

Biedermann (Schellenberg), Josef 
Frommelt (Triesen), Noldi From
melt (Schaan), Anton Gerner 
(Eschen), Gerold Hilbe (Triesen-
berg) r  Hilmar Ospelt (Vaduz) und  
Emanuel Vogt (Balzers) für die 
Fraktion der FBP, sowie die Herren 
Dr. Franz Beck (Schaan), Johann 
Beck (Triesenberg), Cyrill Büchel 

Landtag: Gedenkminute 
für Dr. Walter Hildebrand 
Zu Beginn der öffentlichen Land
tagssitzung von gestern Dienstag 
gedachte die liechtensteinische 
Volksvertretung in einer Ge
denkminute des ermorderten Ober
gerichtspräsidenten Dr. Walter 
Hildebrand, den Landtagspräsident 
Dr. Gerard Batliner mit folgenden 
Worten würdigte: 
«Am 20. Juni 1974 hat  unser Land 
eine hervorragende Richterpersön
lichkeit, Herrn Dr. Walter  Hilde
brand, während der Ausübung 
seiner Richtertätigkeit unter tragi
schen Umständen verloren. Herr 
Dr. Hildebrand, Kantonsrichter in 
St. Gallen, war von 1965 bis 1969 
Vizepräsident des Liechtenstei

nischen Kriminalgerichtes und seit 
1969 Präsident des Liechtensteini
schen Obergerichtes. Er w a r  ein 
Richtet von ausserordentlicher Be
gabung, von hohem Ethos und Ge
rechtigkeitsempfinden und von 
grossen menschlichen Qualitäten. 
Darüberhinaus war er unserem 
Lande als Freund verbunden. Wir  
dänken dem Verstorbenen für seine 
hingebende Richtertätigkeit und für 
seine Freundschaft. Erschüttert 
über seinen Tod sprechen wir  sei
ne r  Gattin und seinen vier Kindern 
unser herzliches Beileid aus. Möge 
Gott Walter Hildebrand in die ewi
gen Seligkeiten aufnehmen. 

Ich bitte Sie, sich im Gedenken 
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richtspräsidenten, Dr. Walter Hilde
brand, von den Sitzen zu erheben. 
Auch möchte ich der Freude Aus
druck geben, dass Herr Li. Ernst 
Büchel, Mitglied unseres Landtags, 
der am 20. Juni 1974 verletzt wurde, 
wieder aus dem Spital entlassen ist. 
Wir wünschen ihm eine gute Gene
sung.» 

Gute Wünsche für Dr. Büchel 
Nach der Gedenkminute für Dr. 
Hildebrand wünschte der Land
tagspräsident dem FBP-Abgeordne-
ten Dr. Ernst Büchel, der beim 
Anschlag auf Dr. Hildebrand ver
letzt wurde, alles Gute. 

(Gamprin), Werner  Gstöhl (Eschcn), 
Adolf Heeb (Vaduz), Herbert 
Kindle (Triesen) und Hans Oehri 
(Schellenberg) für die Fraktion der 
Vaterländischen Union. 

Unsere Aufnahme aus der öffentli
chen Landtagssitzung von gestern 
Dienstagvormittag zeigt den FBP-
Abgeordncten Josef Frommelt wäh
rend, seiner Berichterstattung über 
die kommissionsarbeit zum neuen 
Gemeindegesetz. (Bild: X. Jehle) 

ie aktuelle 
Frage 
Ist die Bürgerversammlung 
«die Urform der Demokratie»? 

Bei der Beratung d e s  neuen Ge
meindegesetzes in der gestrigen 
Landtagssitzung warnte der Abge
ordnete Herbert Kindle — unterstützt 
vom Abgeordneten Emanuel Vogi — 
davor, dass  man dem Gemeinderat 
Im Artikel 3Öbis die Möglichkeit ge 
ben will, statt in gewissen Fällen 
einer Bürgerversamm)ung -e ine  Ur
nenabstimmung durchzuführen. Er 
befürchtete, dass  man dem Bürger 
damit ein weiteres demokratisches 
Grundrecht beschneide und verglich 
die Bürgerversammlung mit der ih 
einigen Schweizer Kantonen noch 
bekannten Institution der Landsge
meinde, die der Abgeordnete Kindle 
als «die Urform der Demokratie» be
zeichnete. Ist aber die Landsgemein-
de  und damit auch die Bürgerver
sammlung «die Urform der De
mokratie»? Auf den ersten Blick 
mag e s  unzweifelhaft erscheinen, 
dass die Versammlung der verant
wortlichen Bürger einer Gemeinde 
die Idealform der demokratischen 
Entscheidungsfindung darstellt. Im
merhin ist aber gerade im Hinblick 
auf den Vergleich mit der schweize
rischen Landsgemeinde festzustel
len, dass  diese Institution neben 
dem fehlenden Frauenstimmrecht 
und den religiösen Ausnahmearti
keln in der Bundesverfassung vor 
einigen Jahren ein Hinderungsgrund 
für die Unterzeichnung der Men
schenrechtskonvention durch die 
Schweiz war. Dies deshalb, weil die 
Landsgemeinde keine geheimen Ab
stimmungen vorsieht und ihre Ent
scheidungen durch ein öffentliches 
Handmehr fällt. In Konkurrenz zu 
den — ausser dem Frauenstimm
recht — sicher auch in Liechtenstein 
anerkannten Grundsätzen der Men
schenrechtskonvention d e s  Europa
rates ist e s  also zumindest ge
fährlich, mit Einrichtungen zu argu
mentieren, die diesen Grundsätzen 
widersprechen und nur scheinbar 
demokratisch sind. 
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